
Merkblatt zu Steueränderungen ab dem 01.01.2004 
 

→ auf Rechnungen gehört ab 01.01.2004 unbedingt : 

 • die Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 

 • eine fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer) 

   Beispiel: 2004/01/001 → Jahr, Monat, Nummer 

 • der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Zeitpunkt der 

Vereinnahmung 

 • auf Kleinbetragsrechnungen (bis zu 100€) der vollständige Name und die 

vollständige Anschrift des Leistenden 

 → diese Punkte sind auch auf Eingangsrechnungen unbedingt zu 

überprüfen, da diese unabdingbare Voraussetzung für einen 

Vorsteuerabzug werden 

→ Verkürzung der Zahlungsschonfrist von fünf auf drei Tage 

→ voller Vorsteuerabzug für PKW, die Vorschrift mit hälftigem 

Vorsteuerabzug wurde aufgehoben 

→ Bewirtungskosten nur noch zu 70% abzugsfähig 

→ Entfernungspauschale für Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte generell auf  

0,30 Cent gekürzt, max. 4.500 € 

→ Geschenke an Geschäftsfreunde nur noch bis zu 35 € möglich 

→ Arbeitnehmerpauschbetrag auf 920 € gekürzt 

→ Sparerfreibetrag nur noch 1.370 € für Alleinstehende und 2.740 € für 

Ehegatten, unter Einbeziehung des Werbungskostenpauschbetrages beträgt 

das Freistellungsvolumen nun 1.421 € für Alleinstehende und 2.842 € für 

Ehegatten 

→ verbilligte Vermietung von 50% auf 56% der ortsüblichen Miete 

angehoben 

 


